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Stellungnahme der Bezirksregierung Münster 
 
 

Anlagen 

Kommentierte Synopse zur Änderung des LEP NRW 

Kommentierter Umweltbericht zur Änderung des LEP NRW 

Anmerkungen zur LANUV-Flächenanalyse (Aspekte Luftaufsicht) 

 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Beteiligung zur 2. Änderung des Landesentwicklungsplans (LEP) 

Nordrhein-Westfalens danke ich. Die Bezirksregierung Münster 

unterstützt das Bestreben der Landesregierung, die räumlichen 

Voraussetzung für den Ausbau der erneuerbaren Energien zu schaffen. 

Die Energiewende liegt in der gemeinsamen Verantwortung von Bund, 

Ländern und Kommunen.  

 

Das Münsterland möchte auch weiterhin eine Vorreiterrolle bei der 

planerischen Steuerung der Wind- und Solarenergienutzung einnehmen. 

Das vorrangige Ziel ist aus diesem Grund zum einen, das Erreichen des 

Teilflächenziels zur Umsetzung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes 

für die Planungsregion schnellstmöglich zu erklären, um von dem neuen 

Rechtssystem zu profitieren und den Kommunen mehr 

Steuerungskompetenz innerhalb des Kriteriengerüsts des Regionalplans 

beim zukünftigen Ausbau der Windenergienutzung zu ermöglichen. Zum 
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anderen halten wir eine entsprechende Steuerungsmöglichkeit für die 

Anlage von Freiflächen-PV-Anlagen im landwirtschaftlich geprägten 

Münsterland auf Ebene der Landes- und Regionalplanung für ebenso 

unerlässlich, um den Nutzungsdruck und die Flächenkonkurrenz im 

Freiraum nicht weiter (ungesteuert) zu erhöhen. 

 

Umso wichtiger ist es, dass auch künftig die Planungen rechtssicher 

umgesetzt, aufeinander abgestimmt und die Grundlagen für die 

langfristige Sicherung einer umweltverträglichen, sicheren und 

kostengünstigen Energieversorgung schnell geschaffen werden.  

 

In diesem Sinne nimmt die Bezirksregierung Münster zu den geplanten 

Änderungen wie folgt Stellung: 

 

LEP-Änderungsentwurf – Textliche Festlegungen 

 

Die vorgesehenen Änderungen des LEP NRW in Kapitel 10 werden 

grundsätzlich begrüßt. An dem in den Änderungen und in ihrer 

Begründung mehrfach zum Ausdruck kommenden überragenden 

öffentlichen Interesse des Ausbaus der erneuerbaren Energien besteht 

kein Zweifel. 

 

Ebenso hat der Bundesgesetzgeber allerdings den Netzausbau als ein 

überragendes öffentliches Interesse deklariert, vgl. § 1 Abs. 1 BBPlG, § 1 

NABEG und § 1 Abs. 2 EnLAG. Damit wird deutlich, dass nicht nur die 

Anlagen zur Energieerzeugung selbst, sondern auch die Infrastrukturen 

zum Transport der erzeugten Energie zum Gelingen der Energiewende 

beitragen. Der Entwurf zur LEP-Änderung lässt das Themenfeld des 

Infrastrukturausbaus für die erneuerbaren Energien bislang außer 

Betracht. Es wird angeregt, weitere Festlegungen und Erläuterungen im 

Sinne der nachfolgenden Ausführungen in den LEP NRW aufzunehmen. 

 

Das Münsterland ist bekanntermaßen von fast allen bereits realisierten 

und noch geplanten Netzausbaumaßnahmen der Netzentwicklungspläne 

Strom, Gas und demnächst auch Wasserstoff tangiert, welche die 

Nordseeregion mit dem Ruhrgebiet und Südwestdeutschland verbinden. 

Die Korridorplanungen dieser Vorhaben treffen in nicht wenigen Fällen 

auf Windenergiebereiche, weshalb eine Klarstellung zur Vereinbarkeit 

beider Nutzungen erforderlich ist. Die LEP-Festlegungen sollten nicht 

dazu führen, dass in den Bereichen für die Nutzung der Wind- und 
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Solarenergie keine Leitungsvorhaben nach Kapitel 8.2 des LEP NRW 

mehr stattfinden können. Hier sind die jeweils geplanten Maßnahmen 

aufeinander abzustimmen, wobei die überregional bedeutsamen 

Vorhaben insbesondere zum Stromübertragungsnetzausbau bei einer 

raumordnerischen Trassenbestimmung Priorität haben sollten. Konkret 

sollte auch zukünftig der Neubau einer Höchstspannungsfreileitung in 

einem Windenergievorranggebiet mit entsprechendem Schutzabstand 

der Windenergieanlagen möglich sein, ebenso wie im Erdreich verlegte 

Strom-, Gas- und Wasserstoffleitungen. Planungsrechtlich ist eindeutig 

sicherzustellen, dass eine Doppelnutzung rechtssicher verwirklicht 

werden kann (Vereinbarkeit mit der Vorrangwirkung, vollständige 

Anrechenbarkeit der Windenergiebereiche auf den Flächenbeitragswert; 

vgl. Anmerkungen in beigefügter Synopse).  

 

Des Weiteren weise ich darauf hin, dass das BVerwG in mehreren 

Entscheidungen zum wiederholten Male festgestellt hat, dass es sich bei 

Ziel 7.3-1 LEP NRW zur Walderhaltung und Waldinanspruchnahme 

entgegen der gewählten Bezeichnung nicht um eine verbindliche 

zielförmige Festlegung handelt, die im Wege der Abwägung nicht 

überwunden werden kann, da der maßgebliche materielle Gehalt der 

Planaussage entgegen der Bezeichnung kein Ziel im Sinne von § 3 Abs. 1 

Nr. 2 ROG darstellt (vgl. BVerwG, Urteile v. 31.03.2023 – 4 A 10.21 und 

4 A 11.21 sowie Urteile v. 10.11.2022 – 4 A 15.20 und 4 A 16.20, nach 

Zweifeln und noch offen gelassen im Urteil v. 12.11.2020 – 4 A 13.18 – 

unter Bezug auf OVG Münster, Urteile v. 22.09.2015 – 10 D 82/13.NE -, 

06.03.2018 – 2 D 95/15.NE - und 17.01.2019 – 2 D 63/17.NE). Aufgrund 

dieser inzwischen als gefestigt anzusehenden, für mich in 

Planfeststellungsverfahren bindenden ständigen Rechtsprechung des 

BVerwG wie des OVG Münster rege ich eine entsprechende 

Überarbeitung von Ziel 7.3-1 LEP NRW an. 

 

Die angedachte Regelung in Ziel 10.2-13 begegnet nicht nur rechtlich 

erheblichen Bedenken, sondern führt bereits jetzt zu einer erheblichen 

Rechtsunsicherheit im Zusammenhang mit laufenden bzw. geplanten 

Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen. Die Vorhaben nach 

§ 35 Abs. 1 Nr.  5 BauGB, die derzeit im Regierungsbezirk Münster 

angefragt und beantragt werden, liegen fast ausnahmslos außerhalb der 

Windenergiebereiche, die im Planentwurf des Regionalplans Münsterland 

enthalten sind. Eine bislang nicht erforderliche zusätzliche Einbindung 

der Regionalplanungsbehörden - und anschließende Abstimmung mit 
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den Kommunen - würde die laufenden Genehmigungsverfahren zeitlich 

erheblich verschleppen und einen fristgerechten Verfahrensabschluss 

verhindern. Es ist zu befürchten, dass die angedachte Regelung die 

Genehmigungsverfahren verzögern und die Entscheidungen insgesamt 

rechtsunsicher machen wird. 

 

Detaillierte Anregungen, Bedenken und Hinweise zu den einzelnen 

textlichen Festlegungen des LEP-Entwurfes sind der beigefügten 

Synopse zu entnehmen. Weiterhin haben die im Rahmen des Scopings 

vorgetragene Anregungen weiterhin Bestand. 

 

Flächenanalyse des LANUV 
 

Aus hiesiger Sicht sind bei der Aufstellung des LEP-Änderungsentwurfes 

die Bauschutzbereiche der Flughäfen, die Hindernisfreiflächen der 

Flugplätze einschließlich An- und Abflugflächen, Platzrundenverläufe 

sowie weitere Belange der Luftfahrt bislang nicht oder nur unzureichend 

berücksichtigt worden. 

 

Detaillierte Anmerkungen und Hinweise zu der LANUV-Flächenanalyse 

sind dem als Anlage beigefügten Dokument zu entnehmen. 

 

Umweltbericht 

 

Ein weiterer wesentlicher Teil des Verfahrens zur 2. Änderung des LEP 

NRW ist die Umweltprüfung inklusive des Umweltberichts.  

 

Zu Festlegung des Untersuchungsrahmens der Umweltprüfung wurde im 

Dezember 2022 ein Scoping durchgeführt. Da der Umweltbericht gemäß 

Anhang 1 zu Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie über die Strategische 

Umweltprüfung (Richtlinie 2001/42/EG) unter anderem darstellen soll, wie 

die Umweltprüfung durchgeführt wurde, sollte das Scoping und dessen 

Ergebnisse Eingang in den Umweltbericht finden.  

 

Zwar ist die „Karte zur Steuerung im Übergangszeitraum“ offiziell nicht 

Gegenstand des Verfahrens, allerdings ist diese direkt mit den konkreten 

Festlegungen des Ziels 10.2-13 verknüpft. Deshalb sind auch die 

Kernpotenzialflächen selbst anhand eines schutzgutbezogenen 

Prüfbogens auf ihre Umweltauswirkungen hin zu überprüfen. Da ein Teil 

der Kernpotenzialflächen, die als Rotor-Out-Flächen festgelegt sind, 
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innerhalb eines 375 m Radius (300 m + 75 m Rotorabstand) von FFH- 

und/oder Vogelschutzgebieten liegt, ist für diese Bereiche zusätzlich 

bereits auf Ebene der Landesplanung eine FFH-Vorprüfung nach der VV-

Habitatschutz i. V. m. der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) erforderlich.  

 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass die rechtliche Wirkung von Zielen 

und Grundsätzen im Umweltbericht oft verkannt wird. Die Abgrenzung, 

dass Ziele zu beachten und Grundsätze lediglich zu berücksichtigen, 

diese also der Abwägung zugänglich sind, wird oft nicht getroffen. In der 

Argumentation der Umweltauswirkungen, die durch die Festlegungen des 

LEP-Entwurfes entstehen können, wird den Grundsätzen häufig 

fälschlicherweise eine bindende (endabgewogene) Wirkung 

zugesprochen, die Umweltauswirkungen gänzlich verhindert. Dabei wird 

verkannt, dass die Errichtung und der Betrieb von Anlagen für den 

Ausbau der erneuerbaren Energien gem. § 2 EEG im überragenden 

öffentlichen Interesse liegt und sich dieses Interesse in der Abwägung mit 

einem raumordnerischen Grundsatz in der Regel durchsetzen wird. Der 

Umweltbericht ist daraufhin insgesamt zu überarbeiten.  

 

Ebenso missverständlich ist die Argumentation mit der Flächenanalyse 

Wind des LANUV zu den Umweltauswirkungen der einzelnen 

Festlegungen. Der Umweltbericht erkennt nicht, dass die Flächenanalyse 

ein rein statistisches Werkzeug zur Ermittlung der regionalen 

Flächenbeitragswerte darstellt. Stattdessen wird irrtümlicherweise davon 

ausgegangen, dass die Anwendung von Ausschlusskriterien in der 

Flächenanalyse dazu führt, dass diese Bereiche auf Ebene der 

Regionalplanung von Windenergiebereichen und -anlagen freigehalten 

werden. Auch daraufhin ist der Umweltbericht zu überarbeiten.  

 

Die genauen, zu überarbeitenden Textstellen können dem beigefügten 

kommentierten Umweltbericht entnommen werden.   

 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
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Anlage 

Stellungnahme der Bezirksregierung Münster zur 

 

Änderung des Landesentwicklungsplans NRW für den Ausbau 
der Erneuerbaren Energien 

Synopse 

Hinweise zum Lesen der Synopse: 

 
Linke Spalte: Wiedergabe der Festlegungen und Erläuterungen des geltenden LEP-Textes, in denen Änderungen vorgenommen werden. 

 
Rechte Spalte: Es werden nur die Absätze wiedergegeben, in denen textliche Änderungen vorgenommen werden, d.h. Absätze, in denen keine 
Änderungen vorgenommen werden, werden in der mittleren Spalte nicht nochmals wiedergeben. Bereiche mit textlichen Änderungen sind kursiv 
herausgehoben. Soweit ganze Festlegungen oder Absätze des bisherigen LEP gestrichen werden, wird der Text in der rechten Spalte 
durchgestrichen wiedergeben. 

 
 

Festlegungen (Ziele und Grundsätze) sind fett gedruckt; bei den Erläuterungen sind jeweils nur die Überschriften fett kursiv gedruckt. 

  
















































































